
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 25.05.2024 und 26.05.2024 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen am 25.05.2024 und 26.05.2024 unter 
Telefon 08321/22155. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 25. Mai 2024: Alpen-Apotheke, Immenstadt,  
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644 
am 26. Mai 2024: Allgäu-Apotheke, Sonthofen,  
Grüntenstraße 24, Telefon 08321/83445

Oberstaufen:
am 25. Mai 2024: Hummel'sche Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Hauptstraße 4, Telefon 08387/1043
am 26. Mai 2024: Berg-Apotheke, Lindenberg, 
Bahnhofstraße 2a, Telefon 08381/3404

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 25. Mai 2024: Pluspunkt-Apotheke im Forum Allgäu,  
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206
am 26. Mai 2024: Rottach-Apotheke im Cambomed,  
Rottachstraße 71 – 73, Telefon 0831/592020 

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Europawahl am 9. Juni 2024

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 

vom 28.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben.

3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im Rathaus, 1. und 
2. OG, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 

  Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehän-
digt. 

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 

  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung der Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,

  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahl-
schein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt

 oder

 b)  durch Briefwahl

 teilnehmen.

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen wird für 
die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des 
Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch 
per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberech-
tigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. 
Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahl-
schein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, 
dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europä-
ischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzuläs-
sig (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes.

  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberech-
tigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 

oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht  
(§ 6 Abs. 4a des Europawahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Sonthofen, 13.05.2024

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 134

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 13.05.2024, (Bpl.Nr. 
0112/24), den Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung 
und Doppelgarage Burgberger Straße 21 in Rettenberg, (Fl.Nr. 62/9), 
Gemarkung Rettenberg, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Diana Riederer

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 1, Zimmer S2.37, und 
bei der Gemeinde Rettenberg, 87549 Rettenberg, Bichelweg 2 eingesehen 
werden.

Diana Riederer 135

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 13.05.2024, (Bpl.Nr. 
0065/24), eine Nutzungsänderung von Keller und Sauna mit Ruheraum im 
Hanggeschoss des vorhandenen Wohnhauses in eine weitere Wohneinheit 
Rindalphornstraße 10 in Oberstaufen, (Fl.Nr. 187/13), Gemarkung Obers-
taufen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Diana Riederer

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
beim Markt Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen, eingesehen 
werden.

Diana Riederer 136

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Vorbescheid vom 14.05.2024, (Bpl.
Nr. V/080/23), dem Neubau einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit Tra-
fostation und Solarzaunanlage, Sonthofen, Freibadstraße , Flur.Nr. 590, 
Gemarkung Sonthofen, bauplanungsrechtlich zugestimmt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.
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Sonthofen, den 22. Mai 2024
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Julia Hög

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 1, Zimmer S2.37, und 
bei der Stadt Sonthofen, 87527 Sonthofen, Rathausplatz 1 eingesehen 
werden.

Julia Hög 137

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Wasserrecht;
Herstellung eines Bachdurchlasses bei Flur Nr. 1638, Gemarkung 
Mittelberg, im Zuge der Erschließung des Baugebiets „Oberzollhaus-
Ost“ in Oy-Mittelberg; Antragsteller: Gemeinde Oy-Mittelberg, 
Hauptstraße 12, 87466 Oy-Mittelberg

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Gemeinde Oy-Mittelberg beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, 
Abteilung Wasserrecht mit Antrag vom 09.02.2024 die Genehmigung 
für die Herstellung eines Bachdurchlasses bei Flur Nr. 1638, Gemarkung 
Mittelberg, im Zuge der Erschließung des Baugebiets „Oberzollhaus-Ost“ 
in Oy-Mittelberg.

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 
68 WHG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

In Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Baugebiets „Oberzoll-
haus Ost“ im Ortsteil Oberzollhaus soll der „Aggensteinweg“ verlängert 
und an den „Föhrenweg“ angeschlossen werden. Dazu ist auch eine 
Überquerung des westlichen Bachs erforderlich. Diese Querung wird als 
Durchlassbauwerk in Form eines Stahlbetonrohrs DN 1000 ausgeführt. 
Das neue Stahlbetonrohr wird etwa 20 cm tiefer als die angrenzende 
Bachsohle eingebaut, um eine entsprechende Sohlsubstratschicht im Rohr 
zu ermöglichen. Die Länge des Durchlasses beträgt etwa 10,80 m im 
Scheitel und knapp 14 m in der Sohle. Die Böschungsformstücke haben 
eine Neigung von 1:2 im Ein- und Auslauf. Im Zuge des Bebauungsplan-
verfahrens im Jahr 2018 wurden für den unterhalb befindlichen Ortskern 
„Unterzollhaus“ bereits hydraulische Berechnungen vorgenommen. Diese 
Berechnungen erfassten auch den hier betroffenen Bereich und wurden 
entsprechend berücksichtigt.

In einem weiteren wasserrechtlichen Verfahren zur Niederschlagswas-
sereinleitung soll im hier betroffenen Bereich ebenfalls ein Regenrück-
haltebecken errichtet werden. Hierfür wird ein bestehendes Fahrsilo abge-
brochen und eine bisherige Verrohrung im Bach (DN 600, ca. 30 Meter 
Länge) teilweise zurückgebaut. Hier soll auf eine Länge von ca. 8 Metern 
wieder ein offenes Gewässer entstehen. Dieses Vorhaben ist jedoch nicht 
Bestandteil dieses Plangenehmigungsverfahrens.

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkennt-
nisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die 
maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim Landratsamt 
Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden.

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez:. Justin Martin 138

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i.Allgäu

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zur 15. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich „Mittelstation Mittagbahn“ sowie 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat am 16.05.2024 die 15. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Mittelstation Mittag-
bahn“ beschlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB). Der 
räumliche Geltungsbereich dieser Änderung wird aus dem beiliegenden 
Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. 

Der Geltungsbereich befindet sich südwestlich der Mittelstation am 
Mittagberg auf den Flurstücken 1102 (Tfl.) und 1103 (Tfl), jeweils 
Gemarkung Immenstadt.

Erfordernis der Planung: 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sollen folgende Ziele 
verfolgt werden: 
–  Die Ausweisung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Freizeit-

anlage“ dient der Verlegung des bestehenden „Kletterparks“ („Alpsee 
Skytrail“) im Ortsteil Bühl am Alpsee zur Mittelstation am Mittagberg 

–  Durch die Änderung können das touristische Potenzial sowie die touri-
stische Anziehungskraft und die Attraktivität des Mittagbergs gesteigert 
werden. Davon profitieren wiederum die Einwohner durch eine mittel- 
bis langfristig gesicherte Versorgung mit Arbeitsplätzen. 

–  Durch den touristischen Multiplikatoreffekt können indirekt Arbeits-
plätze in tourismusnahen Branchen geschaffen werden. 

–  Der Klimawandel beeinflusst den Tourismus im Oberallgäu und deren 
Städte und Gemeinden. Durch Schneemangel bzw. Verschiebung des 
natürlichen Schnees in höhere Lagen verkürzt sich die Wintersportsai-
son. Auch die Herstellung von Kunstschnee ist bei zunehmenden Tem-
peraturen am Mittagberg nicht sichergestellt. Es ist daher wahrschein-
lich, dass die weiter zurückgehen werden. Hier bietet der Kletterpark 
eine Alternative.

–  Ohne die Änderung des Flächennutzungsplans ist es der Stadt nicht 
möglich, die Attraktivität der Mittagbahn langfristig zu sichern. Der 
Stadt erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd ein-
zugreifen.

–  Die Lage im Bereich der Mittelstation ist geeignet für einen Kletterpark. 
Der Tourismuswert wird somit gestärkt und quantitativ verbessert. 
Thematisch ergänzt sich das Angebot ideal. Städtebauliche Nutzungs-
konflikte sind nicht erkennbar.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Hinweise: Die räumlichen Geltungsbereiche der Änderung können sich 
im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zur 15. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich „Mittelstation Mittagbahn“, wird die Öffent-
lichkeit (Bürger) gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig 
beteiligt. Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan 
(maßstabslos) dargestellt.

Im Verwaltungsgebäude der Stadt Immenstadt i. Allgäu (Kirchplatz 7, 
87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 309, wird der Öffentlichkeit in der 
Zeit vom 22.05.2024 bis 14.06.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten (Hinweis: 
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von 

Montag und Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr. 

Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.). 

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Hinweis: Weitere Informationen können von den Bürgern durch das 
Beiwohnen an den öffentlichen Stadtratssitzungen eingeholt werden. Im 
Rahmen der ggf. noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte 
ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Immenstadt i. Allgäu, den 17.05.2024
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